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Beilage zu Nr. 58 -er Karlsruher Zeitung.
Sonntag , 8 . März 1888 .

Deutschland.
Karlsruhe, 6. März. Das Gesetz vom 3. v. M . , die

Rechtsverhältnisse der Dienstboten bctr . , , enthält folgende
Bestimmungen :

8 1 . Der Vertrag zwischen dem Dienstboten und der Dienstherr¬

schaft, wodurch der eine Theil zur Leistung häuslicher oder landwirth -

schaftlicher Dienste während eines längern Zeitraums , der andere Theil

zur Zahlung eines bestimmten Lohnes, sowie zur Leistung eines ange¬
messenen Unterhalt « sich verpflichtet, ist verbindlich abgeschlossen , so¬
bald über die Art der zu übernehmenden Dienste im Allgemeinen und

über den Betrag des Dienstlohns Einigung erfolgt ist .
. Insofern der Inhalt de- abgeschlossenen Vertrags nicht abweichende

Bestimmungen festsetzt, richten sich die Rechte und Verbindlichkeiten der

Dertragspersonen nach den folgenden Vorschriften.
8 2 . Die Einhändigung und Anttahme eines Haftgeldes gilt als

ein Beweis des abgeschlossenen Vertrags .
Einseitige Zurückgabe oder Ueberlassung des Haftgeld«« lost den

Vertrag nicht auf .
Das den Dienstboten etwa gegebene Haftgeld wird auf den Lohn

abgerechnet .
8 3 . Für die zu häuslichen Diensten gemietheten Dienstboten be¬

ginnt die Dienstzeit am zweiten Wcihnachtstag , zweiten Ostertag , Jo¬
hannistag , Michaelistag und dauert bis zu dem jeweils nächstfolgenden
dieser Tage.

Bei der Miethe zu Dienstleistungen in der Landwirthschaft gilt der

Vertrag für ein Jahr abgeschlossen und beginnt am zweiten Weih¬

nachtstag. Dasselbe gilt bei den Dienstboten , welche sowohl zu land -

wktthschaftlicheu als zu häuslichen Diensten gemiethet werden.
Bei dem Gedinge monatlicher Zahlung gilt der Vertrag aus die

Dauer eine- Monats geschlossen^
8 4- Der Vertrag , welcher bei den auf ein Jahr gemietheten Dienst¬

boten nicht sechs Wochen , bei den auf ein Vierteljahr gemietheten nicht
vier Wochen , oder bei monat -weise gemietheten Dienstboten nicht vier¬

zehn Tage vor Ablauf der Dienstzeit gekündigt wird , ist als für die

gesetzlich unterstellte Dauer der Dienstzeit stillschweigend erneuert

anzusehen.
8 5. Die Vorschriften der 88 3 und 4 finden kehre Anwendung ,

wenn abweichende Bestimmungen durch OrtSgebrauch hergebracht sind
und dessen Bestehen durch einen Beschluß des Gemeindpraths festgestellt
und öffentlich bekannt gemacht wurde.

8 6. Die Dienstboten haben sich allen ihren Kräften und dem In¬
halt des Dienstvertrags entsprechenden Verrichtungen stach Anordnung
der Dienstherrschaft zu unterziehen und sich der Ordnung des Hauses
zu unterwerfen .

Dir Dienstboten sind nicht berechtigt, sich in den ihnen aufgetrageuen
Verrichtungen vertreten zu lassen .

Sie müssen , selbst wen» sie nur zu gewissen Diensten angenommen
sind , nöthigenfalls und vorübergehend auch anderweih ihren Verhält¬
nissen nicht unangemessene Verrichtungen nach Anordnung der Dienst-

Herrschaft übernehmen.
Für Schaden, welchen der Dienstbote der Herrschaft zugefügt , hat er

nach Maßgabe der allgemeinen landrechtlichen Bestimmungen über

Schadensersatz-Pflicht Ersatz zu leisten.
8 7. Die Dienstherrschaft ist verpflichtet zur Leistung de» Lohne »

Und Unterhalt» des Dienstboten in Kost und Wohnung , wie solche für
Dienstboten der gleichen Art üblich sind .

Die Ausbezahlung des Lohnes erfolgt am Ende de» Dienstzeit.
Wird nach Ablauf der Dienstzeit der Vertrag sortgtsetzt, so darf die

Zahlung der Hälfte des verfallenen Lohnes um vier Wochen verschoben
werden.

Das auf die Dauer eines Jahres vermiethetc Gesinde kann verlan¬

gen, daß ihm nach vier Monaten der Dienstzeit ein Viertel , nach acht
Monaten ein weiteres Viertel des Jahreslohnes ausbezahlt werde.

8 8. Wird ein Dienstbote ohne eigenes grobes Verschulden krank,
jo hat die Dienstherrschaft ihn acht Tage lang zu verpflegen und die

Kosten für den Arzt und die Arzneien zu übernehmet .
Sie ist indessm berechtigt , den Kranken in öffentlichen Krankenan¬

stalten unterzubringen.
8 9. Stirbt ein Dienstbote , so können seine Erben den Lohn nur

für die Zeit bis zum Eintritt der Erkrankung fordern .
Die Begräbnißkosten fallen dem Dienstherr» nicht zur Last .

8 10. Die Dienstherrschaft ist berechtigt, das Gesinde ohne Aufkün¬
digung sofort zu entlassen:

wegen völliaer Unfähigkeit zu den übernommenen Dienstleistungen,
sowie wegen Verhinderung an deren Besorgung , insofern solche» durch

eigenes Verschulden des Dienstboten vergnlaht wurde oder bei zufälli¬

ger Entstehung über vierzehn Tage andauerte , wegen Untreue , hart¬

näckigen Ungehorsams , wegen Unsittlichkeit, überhaupt wegen solcher

Handlungen , welche nach ihrem Wesen mit dem für das Dienstboten-

Berhältniß erforderliche » Vertrauen , oder mit der häuslichen Ordnung

unvereinbarlich find.

Z .i.227. StnttS - rt .

Pfer-emarkt.
Der Stuttgarter Pferdemarkt findet in diesem Jahre

am 20. und 21 . April statt.
Für Fourage -Vorräthe und Stallungen , für letztere

nameattuh im neuen städtischen Stsllgebäude , ist ge¬
sorgt; rechtzeitige Anmeldung hiesür bei dem Markt¬
meisteramt wird empfohlen.

Während des Marktes werden eine größere Anzahl
arabischer Voll- und Halbblutpferd« aus den Gestüten
und den Marställen Seiner Majestät ' deS König» , so¬
wie Pferde aus den K. Landesgestüten zum Verkauf
kommen.

Die K. Eisenbahn-Direktion hat für den Transport
der Pferde nach Stuttgart vom 16. bi« 21 . April und
dm Transport aus Stuttgart vom 22. bis 27 . April
einschließlich auf den K. württemb . StaatSeisenbahnen
eine Begünstigung dadurch gewährt, daß in denjenigen
Fällen , in welchen Pferde auf Güterwagen zur Beför¬
derung mit Personenzügen aufgegeben werden
Md Betrieb«rücksichtm - lese Beförderung nicht unzu-

8 11 . Das Gesinde ist befugt , den Dienst ohne Aufkündigung so¬
fort zu verlassen:

wenn der Dionstbotc durch schwere Erkrankung zur Fortsetzung des
Dienstes unvermögend ist , wmn die Dienstherrschaft in Gant geräth ,
wenn sie den Wohnort bleibend verändert oder dm Dienstboten nöthi -

gen will, längere Reisen in entfernte Gegenden mitzumachen ;
wenn sie den Dienstboten mißhandelt, ihm Unsittliches ansinnt oder

ihn vor solchen Zumulhungen Anderer , die zur Familie gehören oder
im Hause regelmäßigen Zutritt haben, nicht schützen konnte oder wollte ;

wmn sie dem Dienstboten den Lohn über die Verfallzeit vorenthält
oder ihm den nöthigen Unterhalt verweigert , sowie überhaupt wegen
solcher Handlungen der Dienstherrschaft, welche , wie die angeführte »,
mit dm dem Gesinde gegmüber der Herrschaft nach dem Dicnstboten-

Verhältniß zustehenden Anforderungen unvereinbarlich sind .
8 12. Der auf länger als ein Vierteljahr abgeschlossene Vertrag

kann vor Ablauf der Dienstzeit mit Frist von sechs Wochen aufgekündct
werden , wenn das Haupt der Familie oder das Mitglied derselben
stirbt, für dessm besondere Bedienung das Gesinde gemiethet worden ist.

8 13. Wenn der Dienstbote während der Dienstzeit gemäß 8 10

entlassen wird oder austritt , so kann er nur nach Maßgabe der Dauer
des VertragsverhältnisscS Anspruch aus die Gegenleistungen des Dienst¬

herrn erheben .
DaS Gleiche gilt in den Fällen des 8 12.
8 14. Wenn ein Dicnstbote vertragswidrig den Dienst nicht antritt ,

unbefugt austritt , oder gemäß 8 10, und zwar in Folge eigenen Ver¬

schuldens , entlassen wird, so kann der Dienstherr , ohne daß eine gericht¬
liche Auflösung des Vertrags , eine Verzugsetzung oder der Beweis des
Eintritts und Betrags de« Schaden« nöthig fällt , statt der Erfüllung
des Vertrags eine Entschädigung verlangen oder in Aufrechnung brin¬

gen , welche sich auf die Hälfte des Vierteljahrslohnes beläuft . Wenn

Dienstboten für landwirthschaftliche Geschäfte in der Zeit vom Juni
bis einschließlich Oktober vertragsbrüchig oder entlassen werdm , so er¬

höht sich die Entschädigung aus dm vierten Theil des JahrcslohnS .
8 15 . Dem Dienstherrn steht zur Sicherung seiner Entschädigungs¬

forderung gegen den Dienstboten an der in seiner Wohnung eingebrach-

ten Habe desselben , mit Ausnahme der zum täglichen Gebrauch unent¬

behrlichen Kleidungsstücke , ein Rückbehaltungsrecht zu.
Wmn der Dienstherr nicht innerhalb sechs Tagen seine Entschädi¬

gungsklage gegen den Dienstboten bei dem zuständigen Richter anhängig
macht , oder nicht innerhalb acht Tagen nach Erwirkung eine« rechts¬
kräftigen obsiegenden Urtheil» den Zugriff auf die rückbehaltene Habe
beantragt , so erlischt da» Rückbehaltungsrecht.

8 16. Wird ein Dimstbote von der vertragschließenden Herrschaft
unbefugter Weise nicht angenommen oder vertragswidrig entlassen, oder
nimmt er au« Verschulden de« Dienstherr» nach 8 11 seinen Austritt ,
so kann er, außer dem Lohn für die abverdiente Zeit , ohne daß eine

gerichtliche Auflösung des Vertrags , eine Verzugsetzung oder der Beweis
des Eintritts und Betrags des Schadens nöthig fällt , statt der Ver¬

tragserfüllung eine Entschädigung verlangen, welche die Hälfte de»

Vierteljahrslohns beträgt . Wmn Dienstboten für landwirthschaftliche
Geschäfte in der Zeit vom Oktober bis einschließlich Februar nicht an¬

genommen , entlassm werdm «der «ustreten , so erhöht sich die Ent¬

schädigung auf dm vierten Theil des Jahreslohns .
8 17 . Bei monatweise vermiethetem Gesinde beläuft sich die Ent¬

schädigung auf den Betrag de« Lohnes für einen halben Monat .
§ 18 . Sowohl den Dienstherren als den Dimstbote» bleibt in dm

Fällen der vorhergehenden Paragraphen Vorbehalten , einm höher»
Schaden gerichtlich geltmd zu machen .

8 19 . Wer einen Dienstboten, der unbefugter Weise dm Dienst nicht
angetretm hat oder unbefugter Weise au« dem Dienst ausgetreten ist,
wissentlich vor Bereinigung seiner früher eingegangenm Verbindlich»

keilen in ein neues Dienstverhältniß aufnimmt , kann von dem beschä¬
digten Dienstherrn gerichtlich zum Ersah de « durch den Vertragsbruch
entstandenen Schadens , soweit solcher nachgewiesen wird , angehalten
werden.

8 20 . In Streitigkeiten zwischen Dimstbote» und Dienstherrschaften
ist die Tagfahrt zur Verhandlung über die Klage mit thunlichster Be¬

schleunigung abzuhalten.
, Die Tagfahrt darf nur einmal und unter der Voraussetzung , daß

ein unabwendbares Hindemiß angeführt und bescheinigt sei , verlegt
werden.

Die Vollstreckung des UrtheilS wird, ungeachtet eingelegter Rechts¬
mittel , bei Sicherheitsleistung ohne Aufschub vollzogen .

Das Hamburger Post-Dampfschiff „ Germania "
,
'Kapt . Sch wensen ,

von der Linie der Hamburg -Amerikanischen Packetsahrd-Aktimgesell-

schaft, ging, expedirt von Hm . August Bolten , William Miller ' »

Nachf. , am 4 . März von Hamburg vis SouthamploN nach
Neu - Jork ab .

Außer einer starken Brief - und Packetpost hatte dasselbe 4t Passa¬
giere in der Kajüte und 516 Passagiere im Zwischendeck , sowie
600 Ton « Ladung .

Karlsruher WitternngSbeobalchttMgM.

5 . März . Barometer.
Ther¬
mo- Wind. Himmel. Witterung .

Morgens 7 Uhr 27 - 11,00" ' Meter,
ff- 7,0 S .W. ganz be« . trüb , frisch , windig

Mittags 2 „ - 8.93" ' ff- 7 .0 , windig , RK -
Nachts 9 „ . 7,02.

' " ff- 5,5 ' stark . , regnerisch

Verantwortlicher Redakteur :
vr . I . Herm. Kroenlei ».

Marktpreise der vergangenen Woche (mitgetheilt vorn Statistischen Bureau)
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Mainz . . 28 . Febr. 8,45 — — 7 30 5'52 5 — _ - — — — — — — 20 30 — — — — — — — — --- —-

Frankfurt 3 . März — — 7,30 — - 4'57 — — — — — — — - ' - — 20 30 — — — — — - - - -

Wiirchurg . 22. Febr. 817 — — 818 622 4 59 — — — — — — — - — — — — — — - - —

Stuttgart . 2. März 9ilO 848 - 630 4 42 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Münch« . 2S . Febr. 7 51 635 6>- i 436 — — — — — — - - — —- — - - — — — — — —

Schafshausm . . — — 8 34 632 5 57 416 _ _ — i 46 — 48 1 10 8 6 SV- 5 1k' /. 16V»23-/« isv . 18 12
Basel . 8 56 7! 7 618 512 6 39 — i 59 i 9 1 9 —r — 9 8 6 5V- 18 19V, 32 23 18 S4
Straßburg . . . 9 13 — 728

j
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j
—— — — . — —— — 7V. K 5V, sv, IS 18 27V, 14 23 —

Berlin, 3 . NSrz : 8
i

loggen 6 fl. 4,4 kr. Rö böl 13 ». 14 >r .

iq machen , auf dm Taxzuschlag von 50 Prozent
für die Benützung der Güterzüge berechneten Tarm
sichtet wird. Für Pferdeiransporte mit Güter -

g en ist die allgemein ermäßigte Tare zu bezahlen ,
kür die ausgezeichnetsten , von Ausländern und In¬
dern zu Markt gebrachten Pferd « find Prämien
gesetzt.

dem Markt ist eine Lotterie von Pferden ,
gen und andern Fahr - und Reitrequifiten mit
ü 30 kr. verbunden. Hauptagent für den Ber-

s der Loose ist Kfm . E . Fetzer , Kanzleistraße
20.

sine Ausstellung für die Wagenfabrrkatrvn
> Sattlerei mit Verkauf wird in der neuen
rkthalle veranstaltet .
leber die Dauer de« Pserdemarkte« wird nne Markt-

ung ausgegebm , welche dm Pferdehändlern und
Gewerbtreibmden zur Benützung empfohlen wird ;

Aufnahme in die Zeitnng vermittelt das Markt-
isteramt.
Om 4. März '1868.D« « emenkderath.

Z .i.218 . Nr . 407 . Langen -
stein , Amts Stockach, im badischen
Seckreis .

Hofgutsverpachtung.
Das hiesige Maiereignt „Ludwigshof "

, bestehend in
dm Wohn - und Ockonomiegebäuden mit daraus ruhen¬
der Wirthschaftsgerechligkeit,

77 Morgen Ackerfeld und
27 Morgen 2 Vrtl . 92 Rlh . Wiesen,

wird am ^
Montag denlb . diese « Monat « ,

Vormittag » 10 Uhr ,
auf der hiesigen Rentamtskanzlei auf weitere 12 Jahre
— 1868/80 — öffentlich verpachtet.

Hiezu werden Liebhaber mit dem Bemerken emge-

laden , daß sie sich vor der Steigerung mit legalen Leu¬
munds - und Vermögenszeugnissen auszuweisen habm.

Inzwischen kann sowohl vom Hofgut selbst , wie auch
von dm Bedingungen , die bei uns ausliegm , Einsicht
a-nomme» werden-, und wird noch bemerkt , daß da«
Gut in beste» Zustande und der Produktenabsatz durch

die Nähe dreier Bahnlinien sehr erleichtert ist.
Langenstein , den 1 . März IMS .

Gräflich Langenstein ' scheS Rentamt .

_
G U t.

Mnhte-
Berkauf

Z.i.128. In einl
:ber größten Marktfleck
im Breisaan ist ei

Mühle mit großer Kundschaft und hinlänglicher Wass
kraft , überschlichtig , mit 4 Mahlgängen , worunter <
Champagner, 1 Holländer , 2 WaldShuter , eine franj
fische Putzmaschine und Netzmaschine, eine Ockmül
mit Hanfreibe, nebst großen Oekonomiegebäulichkeiti
mit 3 ' /, Morgen Wiesen , Acker und Gartenland l
der Mühle, zu verkaufen .

Die Kaufbedingungm werdm sehr billig gestel
Frankirte Offertbriese Z .i.127 bezeichnet besorgt I
Expeditiondieses Blattes.



, Z .c.645. ^Karlsruhe .

j Liegenschafts-Verstei¬
gerung .

Die dem Kaufmann Anton Seifert hier zugehö¬
rigen Liegenschaften , bestehend in einem dreistöckigen
Wohnhaus mit dreistöckigem Seitenbau und aller son¬
stigen liegenschaftlichenZugehörde, Nr . 31 der Langen¬
straße dahier , einerseits neben Schneider Wilhelm
Britsch Wittwe , anderseits neben Bierbrauer Josef
Gallion gelegen , tarirt zu . 11,000 fl.
werden in Folge richterlicher Verfügung am

Mittwoch den 18 . März 1868 ,
Nachmittags 2 Uhr,

im Rathhaus dahier einer nochmaligen Versteigerung
ausgesetzt und endgiltig zugefchlagen, wenn das höchste
Gebot den Schätzungswerth auch nicht erreicht .

iDi « Versteigerungsbcdingungen können inzwischen
im Geschäftszimmer des .Unterzeichneten (Eckhaus
der Zähringer - und

'
Ritterstraße ) eingeschen

werden.
Karlsruhe , den 25. Februar 1868.

Grotzh. Notar
S e v i n .

Z . e.490 . Mahlberg .

Steigerungs-An¬
kündigung.

In Folge richterlicherVerfügung
werden

Montag den 23 . März ,
Vormittags 9 Uhr,

im Rathhause zu Kippenheim aus der Gantmasse des
Bierbrauers Karl Wagner dort öffentlich verkauft
nachstehende Liegenschaften, wobei der endgiftige Zu¬
schlag erfolgt, wenn das höchste Gebot den Schätzungs¬
preis erreicht :

1) Ein zweistöckiges Wohnhaus zur Bier¬
brauerei eingerichtet, nebst Scheuer,
Stallung , Schopf und Keller und den
übrigen Zubehörden , mit einer Som -
merwirthschaftseinrichtung und einer
gedeckten Kegelbahn, sammt demPlatz,
worauf diese Gebäulichkeiten stehen ,
und 2 Sester Gras - und Obstgarten,
im Anschlag zu .

2) 63 Ruthen Gemüsegarten beim Haus ,
im AnsÄlaa ru . . .

3) 10 Sester Acker in 7 Posten , im An¬
schlag zu .

4) 10 Vr Viertel Wiesen in 6 Posten, im
Anschlagzu . 1890 fl.

5) 6 Haufen Reben in 2 Posten, im An¬
schlag zu . . kOOfl.

14020 fl.
Mahlberg , den 18 . Februar 1868.

Der Vollstreckungsbeamte
Karl Langer .

Z .i.9b . Waldöhut .

Liegenschafts-Ver¬
steigerung .

Aus der Verlassenschaftdes ledigen und volljährigen
Kaufmanns Benedikt Haitz von hier werden der Erb-

theilung wegen am
Samstag den 21 . März d. I

Nachmittags 2 Uhr ,
auf dem Rathhause folgende Liegenschaften einer öf¬
fentlichen Steigerung ausgesetzt:

1) Ein vierstöckiges Wohnhaus mit Oekonvmiege
bäude , an der Schattengasse, neben dem Hause
des Müllers Grießer und dem neuen Schul -

hauSplatze, tarirt . 15000 fl.
2) 1 Morgen 31 Ruthen Reben im Singeln , neben

Georg Stühle , Schwanenwirth von hier, und
Johann Dörflinger 's Wittwe von Eschbach,
tax . 600 fl.

3) 3 Morgen 3 Vlg. 74 Ruthen Feld im Letten,
das sog. Fuchsloch, tax. 800 fl .

4) 3 Vlg. 37 Ruthen Feld auf Oberwiesen , neben
Rebstockwirth Bolle und Gerichtsvollzieher
Schmidle , tar . 700 fl.

5) 1 Morgen 70 Ruthen Feld im Ziegelfeld, neben
dem Stationenweg und Xaver Wagner , tar .

700 fl.
Am gleichen Tage um 3 Uhr Nachmittags :

6) 1 Magazin in der Rheingasse dahier , neben der

Scheuer der Frowin Gantert ' s Wittwe und dem

Hause des Fidel Mettenberger und Klemens
Strittmatter , taxirt . 2000 fl.

Waldshut , den 19 . Februar 1868.
Das Bürgermeisteramt .
G . Straubhaar .

vckt . I . Link , Rathschr.

9000 fl.

500 fl.

1830 fl.

Brennholz* versehen , bei Unterzeichneter Stelle ein¬
zureichen .

Karlsruhe , den 3. März 1868.
Großh . bad. Verwaltung der Eisenbahnmagazine .

M e i ß l i n g e r.

Z .i .202. Karlsruhe . (Brodlieferunm ) Die
Lrodlieseruug für die Garnisonen Kehl und L .
ful , sowie für die zum Montirungs -Kommifsariat
in Ettlingen kommandirte Mannschaft während der
drei Monate

April , Mai und Juni 1868
soll im Wege der Soumission an den Wenigstnehmen
den in Akkord gegeben werden. Die zur Uebernahme
solcher Lieferungen Lusttragenden haben :

1) Die bei den betreffenden Garnisons -Komman
dantschaften, sowie bei dem unterfertigten Sekre¬
tariat aufgelegten Lieferungsbedingungen einzu¬
sehen ;

2) die L-oumissionen an das großherzoglicheKriegs
Ministerium portofrei , versiegelt und mit der
Aufschrift „ Brodlieferung fKr die Gar¬
nison li . IT " einzusenden, oder solche bis

Donnerstag de« 12. März 1868,
Bormittags10 Uhr,

in die auf diesseitigem Bureau aufgestellte Sou¬
missionslade einzulegen.

3) Jeder Soumittent hat seiner Soumission ein ge»
meinderäthliches, amtlichbeglaubigtesLkUNtnudS-
und Vermögeuszeugniß beizulegen, widrigen¬
falls er zu gewärtigen hat , daß seine Soumission
unberücksichtigt bleibt.

4) Bei Vermeidung des gleichen Nachtheils müssen
die Preise für jeden Garnisonsort einzeln ange¬
geben , auch in Zahlen und Worten angegeben
sein .

5) Die Soümissionen sind auf den Schuß Brod zu
7 Pfund 16 Loth — deren jeder aus vier Laiben
zu 1 Pfund 28 Loth besteht — zu stellen . Sollte
während der Lieserungsperiode eine neue Aende-
mng der Brodportion eintreten, so wird der
Preis im Verhältnitz zum Gewicht normirt
werden.

6) Angebote mit Bruchthcilcn unter Vo Kreuzer für
den Schuß werden nicht angenommen.

7) Zur Lieferung werden nur inländische gelernte
Bäcker zugelassen .

Karlsruhe , den 2 . März 1868.
Sekretariat des grotzh . Kriegsministeriums .

Fischer .

Z .i .172 . Wilferdingen . ( Holzversteige
rung .) Im Dvmänenwald . Steinig " werden auf
Borgfrist bis Martini 1868 versteigert,

Montag den 16 . März d . I . :
3700 forlene Wellen , 33 Klftr . forlenes Stockholz,
IV, Klfk . eichene , 3V, Klftr . buchene , 95V, Klftr .
forlene Scheiter und 8V» Klftr . forlene Prügel .

Mittwoch den 18 . März d. I . :
6 Wagnereichen, 142 forl. Stämme von 40—85' Länge,
99 forl . Sägklötze, theils 16, theils 32' lang .

Zusammenkunft früh 8 Uhr an der Schafbrückebeim
Steinigwald .

Wilferdingen, den 2r März 1868.
Großh . bad. Bezirkssorstei.

_ Hebenstreit ._
Z .i .221. Nr . 161. Wolfach . ( Holzverstei

geruug . ) Aus den Domänenwaldungen bei Rip
poldsau werden wir am

Dienstag den 17 . März l . I .
folgende Nadelhvlzsortimente mit Zahlungsfrist bis
1 . November d. I . öffentlich versteigern:

Gemeinholz : 38 Stück 20er , 102 St . 25er,
500 St . 35er, 283 St . 45er, 69 St . 55er , 5 St . 65er
und 41 Stümmel ; Meßhölzer : 170 Stämme
1. Klasse , 161 St . N . Klaffe , 252 St . III . Klasse;
Holländer : 52 Stämme ; Säg - und Spalt¬
hölzer : 99 einfache , 8 Doppeftklötze und V, Klftr .
Küblerholz ;

428 Klftr . Scheit- und
184 Klftr . Prügelholz .
Stimmliches Holz ist an den Thalwegen und Ein -

bindstätten aufgestappell und kann leicht abgeführt
oder bis nach Kehl verfloßt werden.

Domänenwaldhüter Faller in Rippoldsau ist an¬
gewiesen , die Hölzer auf Verlangen vorzuzeigen.

Zusammenkunft Vormittags präzis 11 Uhr im
Gasthaus zum Erbprinzen in Rippoldsau .

Wolfach, dm 2 . März 1868.
Großh. bad. Bezirkssorstei.

Fritschi .

Z .i.124 . Nr . 830 . Ettlingen .

Zwilch -Lieferung .
Inj das diesseitige Haupimagazin sollen mit Liefe¬

rungsfrist bis 1. August d. I .
17,000 Ellen weißer Zwilch, 32 " breit,

geliefert werden.
Die Soumission findet am

Donnerstag den 12 . März d. I . ,
V orm . 10 Uhr ,

statt, und werden die einkommenden Soümissionen im
Beisein der Soumittenten eröffnet.

Später einkommendeAngebote und solche , die sich
nicht auf das diesseits aufgestellte Muster gründen ,
bleiben unberücksichtigt.

Muster und Bedingungen liegen auf diesseitigem
Geschäftszimmer bereit.

Genehmigung Großh . Kriegs-Ministeriums bleibt
Vorbehalten.

Ettlingen , dm 29 . Februar 1868.
Großh . Montirungs -Kommifsariat .

Z .i.192. Karlsruhe .

Brennholzlieferung
für die Gr . Bad . Staatseisenbahn .

Die Lieferung von 400 Klaftern tannenen oder forle-
nen Scheiterhotzes soll im Soumissionswege vergeben
werden. Die Ablieferung hat zur einen Hälfte auf
15 . April , zur andern Hälfte auf 15 . Mai d . I . franco
auf irgend eine Station der Großh. Bad . Bahn zu ge¬
schehen .

Angebote mit genauer Angabe der Ablieferung«

station und des Preises Pr. Klafter, in Worten und

Zahlm ausgedrückt, sind spätestensbis
Donnerstag den 12 . d . M . ,

Vormittags 9 Uhr ,
wvhlverfiegelt und mit der Aufschrift . Lieferung von

Z .e.604 . Nr . 5259 . Heidelberg . (Bekannt
machung .) I . S . der C. Schützendorf ' s Wittwe
von hier , Klägerin , gegen vr . Schubert aus Böh¬
men, bis daher hier, Beklagten, Forderung betr., er¬

geht auf klägerisches Anrufen
Beschluß .

Tagfahrt zur Fortsetzung der mündlichen Verhand¬
lung , zunächst näheren tatsächlichen Begründung der

vorgeschütztcn Einrede der theilweisen Wettschlagung
wird auf

Donnerstag den 26 . März ,
Morgens 9 Uhr,

anberaumt , und werden hiezu der klägerische Vertre¬
ter, Hr . Anwalt vr . S ch ulz , und der Beklagte vorge¬
laden , der Letztere mit dem Bedrohen , daß er bei sei¬
nem Ausbleiben mit dm zur Begründung seiner Ein¬
rede nicht vorgetragenen Thatsachm ausgeschlossen
würde .

Zugleich wird dem Beklagten aufgegeben, spätesten«
in dieser Tagsahrt einen im Jnlande wohnenden Ge¬
walthaber für den Empfang aller Einhändigungen
um so gewisser anher namhaft zu machen, als sonst alle
weiteren Verfügungen oder Erkenntnisse nur an der
GerichtStafel angeschlagen werden sollen.

Dies wird dem Beklagten, der sich von hier entfernt
und dessen Aufenthaltsort unbekannt ist, in Gemäß¬
heit des 8 243 der Pr .O . auf diesem Wege eröffnet.

So geschehen Heidelberg, den 21 . Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Kah .
Eisenhut . Akt .

Z .e.598. Nr . 2026 . Kenzingen . ( Versäu¬
mung s erkenn tn iß .) Die in diesseitiger öffent¬
licher Aufforderung vom 17 . Dezember v. I . , Nr .
11,467 , bezeichneten Rechte auf das dort beschriebene
Grundstück werden nunmehr neuen Erwerbern oder
Unterpfandsgläubigern gegenüber für erloschen erklärt .

Kenzingen, den 29. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

F a r e n s ch o n.
Z.e.621. Nr . 2050 . Ettlingen . ( Versäu -

mungserk enntniß .) Nachdem auf das in unserer
Aufforderung vom 12. November v. I ., Nr . 10,697 ,
beschriebene Wiesenstück keinerlei Ansprüche der dort

gmannten Art geltend gemacht wurde« ,
' werdm solche

der Ignaz Kormann Wittwe von Malsch gegenüber
für erloschen erklärt .

Ettlingen , dm 21. Februar 1868 .
Großh . bad. Amtsgericht.

Richard .!
Z .e.643. Nr . 4469 . Müllheim . ( Gantedikt .)

Gegm Bierbrauer Friedrich Gunzenhauser von
Sulzburg haben wir Gant erkannt , und es wird nun¬
mehr zum Richtigstellungs- und Vorzugsverfahren
Tagfahrt anberaumt auf

Dienstag den 24 . März d. I . ,
Vormittags 8 Uhr .

Es werden alle Diejenigen , welche aus was immer
für einem Grund Ansprüche an die Gantmasse machen
wollen, aufgefordert, solche in der angesetzten Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte, schriftlich
oder mündlich anzumelden und zugleich ehre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre Beweisurkunden vorzulegm , oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzutreten .

In derselben Tagfahrt wird ein Mafsepfleger und
ein Gläubigerausschuß ernannt , und ein Borg - oder
Nachlaßvergleich versucht werden , und es werden in
Bezug auf Borgvcrgleiche und Ernennung des Masse-
pflcgers und Gläubigerausschusses die Nichterscheinen¬
den als der Mehrheit der Erschienenen beitretend an¬
gesehen werden.

Die im Auslande wohnenden Gläubiger haben läng¬
stens bis zu jener Tagfahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für dm Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen, widrigenfalls alleweiterenVerfügungen
und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie wmn
sie der Partei eröffnet wären , nur an demSitzungsorte
des Gerichts angeschlagen , beziehungsweiseden im Aus¬
lande wohnenden Gläubigem , deren Aufenthaltsort
bekannt ist, durch die Post zugesmdet würden.

Müllheim , dm 26 . Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Löwenstein .
W o l p e r t.

Z .e.607 . Nr . 1968 . Triberg . (Gantedikt .)
Gegen Johann Braun , Schreiner von Neukirch ,
haben wir Gant erkannt , und es wird nunmehr zum
Richtigstellungs- und Vorzugsverfahren Tagfahrt an¬
beraumt auf

Freitag den 20 . März d . I . ,
Vormittags 9 Uhr .

ES werden alle Diejenigen, welche aus was immer
für einem Grunde Ansprüche an die Gantmasse machen
wollen, aufgefordert, solche in der angesetztm Tagfahrt ,
bei Vermeidung des Ausschlusses von der Gant , per¬
sönlich oder durch gehörig Bevollmächtigte , schriftlich
oder mündlich anzumelden und zugleich ihre etwaigen
Vorzugs - oder Unterpfandsrechte zu bezeichnen , sowie
ihre BewciSurkunden vorzulegm oder den Beweis durch
andere Beweismittel anzutrelen .

In derselben Tagfahrt wird ein Massepfleger und
ein Gläubigerausschuß ernannt , und ein Borg - oder
Nachlaßvergleich versucht werden, und es werden in
Bezug auf Borgvergleiche und Emennung des Masse¬
pflegers und Gläubigerausschusses die Nichterscheinm-
den als der Mehrheit der Erschienenen betretend an
gesehen werden.

Die im Anslande wohnendm Gläubiger haben läng
stens bis zu jener Tagfahrt einen dahier wohnenden
Gewalthaber für den Empfang aller Einhändigungen
zu bestellen , welche nach den Gesetzen der Partei selbst
geschehen sollen , widrigenfalls alle weiteren Verfügun¬
gen und Erkenntnisse mit der gleichen Wirkung , wie
wenn sic der Partei eröffnet wären , nur an dem Si¬
tzungsorte deö Gerichts angeschlagen , beziehungsweise
denjenigen im Ausland wohnenden Gläubigern , deren
Aufenthalt bekannt ist, durch die Post zugesmdetwürden .

Triberg , den 29. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Martin .
Z .e.593. Nr . 1903. Triberg . ( Ausschluß -

erkenntniß .)
Die Gant gegen die Verlassenschaftdes
verstorbenen Gottlieb Kaltenbach
von Schönwald betreffend .

Alle diejenigen Gläubiger , welche ihre Forderungen
vor oder in der heutigen Tagfahrt nicht angemeldet
haben , werden hiermit von der vorhandenen Masse
ausgeschlossen.

Triberg , den 27. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Martin .
Z .e.581. Nr . 2408 . Lahr . ( Ausschlußer -

kenntniß .)
Die Gant des Schuhfabrikanten Emst
DnttlingervonLahr betreffend .

Alle diejenigen Gläubiger , welche ihre Forderungen
vor oder in der heutigen Tagfahrt nicht angemeldet
haben , werde « hiermit von der vorhandenen Masse
ausgeschlossen .

Lahr, den 27. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Wilckens .
V.771. Nr . 5007 . Waldshut . ( Bekannt¬

machung .) Unter O .Z . 15 wurde heute in das Ge¬
sellschaftsregister eingetragen die Firma „Voll u.
Müller " in Thimgen . Inhaber derselben sind Dionys
Voll von Unterlauchringen und Bernhard Müller
von Stilli , Kantons Aargau .

Ehevertrag des Dionys Voll , ck. ck. 8 . Oktober
1855 , mit Katharina Mettenberger von Unter-
lauchringm , wornach jeder Theil 10 fl. in die Gemein¬
schaft einwirft , alles übrige gegenwärtige und künftige
Vermögen aber davon ausgeschlossen sein soll .

Bernhard Müller ist ohne Ehevertrag mit Sophie
Oeschger von Meltau , Kantons Aargau , seit 1860
verehelicht , und sind bezüglich der güterrechtlichenVer¬
hältnisse die im genannten Kanton geltenden Bestim¬
mungen maßgebend.

Waldshut , den 26 . Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

H a u r y .
V.772 . Nr . 5008 . Waldshut . ( Bekannt¬

machung .) Unter O .Z. 199 wurde heute in das
Firmenregister eingetragen : Ehevertrag de« Kauf¬
manns Hermann Josef Lüber von Untermettingen,
ck. ck. Thimgen , dm 30. Januar 1868 , mit Wilhel¬
mine Mühlhaupt von Dangstetten , womach jeder
Theil 25 fl . in die Gemeinschaft einwirft, alles übrige
gegenwärtige und künftige Vermögen aber mit den
daraus haftmden Schulden davon ausgeschlossen wird.

Waldshut , dm 26. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

H a u r y.
V.770. Nr . 1728. Kork . ( Bekanntma¬

chung .) Die unterm 24 . August 1864 angcmeldete

Handelsgesellschaft . Durain u . Schwarzmann
in Dorf Kehl" , O .Z. 5 de« Gesellschaftsreg,ster«,
wurde nach Anmeldung vom Heutigen durch Ueberem-
kommm vom gleiche« Tag aufgelöst und dieses zum
Gesellschaftsregistcr eingetragen.

Kork , den 26. Februar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

B . V . d. A.R. :
Frech .

Z .e.586. Nr . 3975. Müllheim . ( Auffor¬
derung .) Johann Häfelinger von Odereggenen
ist im Jahr 1847 nach Amerika gereist und hat wäh¬
rend dieser Zeit keine Nachricht von sich gegeben . Der¬
selbe wird hiermit aufgesordert, innerhalb der Fr,st

eines Jahre «
seinen derzeitigen Aufenthaltsort anher anzuzeigen,
widrigen« er für verschollen erklärt und sein Vermögen
seinen gesetzlichen Erben gegen Sicherheitsleistung in
fürsorglichen Besitz gegeben wird .

Miillheim , den 26 . Febmar 1868.
Großh . bad. Amtsgericht.

Löwen st ein .
Z .e.599. Nr . 2027 . Kenzingen . ( Verlas -

, enschaftseinweisung .) Nachdem aus die dies¬
seitige Aufforderung vom 23 . Dezember v . I . , Nr .
11,W9 , eine Einsprache dahier nicht vorgetragen
wurde , wird Rosa D iets ch von Endingm in Besitz
und Gewähr der Verlassenschaft der ledigen Katharina
Dietsch von dort hiermit eingewiesen.

Kenzingen, den 29 . Februar 1868.
Großh . bad . Amtsgericht.

Farenschvn .
Z .i.234. Nr . 2068 . Achern . ( Bekanntma¬

chung .) Der ledige Raimund Federle von GamS -
hurst will nach Amerika auswandern .

Etwaige Gläubiger werden hievon benachrichtigt mit
dem Anfügen, daß sie sich

binnen 14 Tagen
entweder außergerichtlich mit ihrem Schuldner abzu-
findcn oder ihre Ansprüche vor Gericht zu wahren
haben, da nach Ablauf dieser Frist der Reisepaß au«-
qesolgl werden wird.

Achern , den 3. März 1868 .
Großh. bad . Bezirksamt ,

v . Feder .
Z .i.238 . Nr . 2079 . Achern . ( Bekanntma¬

chung .) Der ledige Philipp Riefel von Faulen¬
bach hat um AuswanderungScrlaubniß nach Amerika
nachgesucht .

Etwaige Gläubiger werden hievon benachrichtigtMit
dem Ansügen, daß sie sich

binnen 14 Tagen
entweder außergerichtlich mit ihrem Schuldner abzu-
stnden »der ihre Ansprüche vor Gericht zu wahren
haben , da nach Ablauf dieser Frist der Reisepaß au«-
gefolgt werden wird.

Achern , den 2. März 1868.
Großh . bad. Bezirksamt,

v. Feder .
Z .iL39 . Nr . 2094. Achern . ( Bekanntma¬

chung .) Die ledige Euphrojina Frietsch von
Großweier will nach Amerika auswandern . Etwaige
Gläubiger werden hievon benachrichtigt mit dem An¬
fügen, daß sie sich

binnen 14 Tagen
entweder außergerichtlich mit ihrer Schuldnerin abzu-
stnden oder ihre Ansprüche vor Gericht zu wahren
haben, da nach Ablauf dieser Frist der Reisepaß aus¬
gefolgt werden wird.

Achern , den 4. März 1868.
Großh . bad. Bezirksamt,

v . Feder .
Z .e.644. RNr . 1539 . Freiburg . ( Auffor¬

derung und , Fahndung . ) Der Musketier Mar -
zell Müller von Heitersheim ist der vorsätzlichen , im
Affekt verübten Körperverletzung des Karl Klein
von da, der Desertion , sowie der Unterschlagung ära¬
rischer Ausrüstung « - und Bekleidungsstückeangeschul¬
digt. Da er sich auf flüchtigen Fuß gesetzt, so wird er
aufgefordert, sich

binnen 14 Tagen
dahier zu stellen und sich zu rechtfertigen , widrigen¬
falls nach dem Ergebniß der Untersuchung das Unheil
gegen ihn erfolgen sollte . Zugleich wird um Fahn¬
dung auf den Musketier Müller und Ablieferung
desselben im Betretungsfall gebeten.

Freiburg , den 5. März 1868.
Das Großh . Kommando des 5. Linien-Jnfanterie -

regiments .
» . l. :

Waizenegger , Major .
Z .e.578. Nr . 1768 . Kenzingen . ( Auffor¬

derung .)
Hermann Hosmannvon Riegel,
Otto Gschwend von da,
Wilhelm Schwarz von Nordweil ,
Georg Jakob Ekard von Weisweil,
Franz Xaver Dickele von Wyhl,
Johann Karl Schweitzer von da,
Wilhelm Henningervon Weisweil ,
Leonhard Gaß von Oberhausen ,
Heinrich Metzger von Niederhausen,
Friedrich Leonhard von Weisweil ,
Hermann Frey ler von Herbolzheim,
Ernst Heinrich Herb von Endingen ,
Viktor Mutz von Herbolzheim, und
Georg Friedrich Schmidt von Weisweil ,

welche auf Antrag der Großh . Staatsanwaltschaft
wegen Refraktion in Anschuldigungsstand versetzt sind,
werden aufgesordert, in der zur Hauptverhandlung aus

Donnerstag den 26 . März ,
früh 8 Uhr ,

festgesetzten Tagfahrt dahier zu erscheinen , widrigen¬
falls das Erkenntniß nach dem Ergebniß der Untersu¬
chung gesällt würde.

Kenzingen, den 28. Februar 1368.
Großh . bad. Amtsgericht.

Farenschvn .
Z .e.631. Nr . 2154 . Villingen . ( Auffor¬

derung .) Füsilier Pius Huber von Neuhausen ,
dessen derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt ist , wird
aufgefordert, sich . .binnen 4 Wochen
entweder dahier oder bei dem Kommando des Großh .
6. Linien-JnfanterieregimentS in Rastatt zu stellen ,
widrigenfalls die Einleitung de» gerichtlichen Straf¬
verfahrens wegen Desertion gegm ihn wird beantragt
werden.

Zugleich wird da« Vermögen des Piu « Huber mit
Beschlag belegt .

Villingen , den 28. Februar 1868.
Großh . bad. Bezirksamt."" » aber .
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